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Amtsblatt
für den Landkreis Elbe-Elster

erscheint als Beilage zum Kreisanzeiger für den Landkreis Elbe-Elster

Veröffentlichung der in der 8. Sitzung des Kreistages
des Landkreises Elbe-Elster am 30.11.2009 gefassten Beschlüsse bzw.
des wesentlichen Inhalts der gefassten Beschlüsse
A) in öffentlicher Sitzung gefasste Beschlüsse

Beschluss Nr. 186/2009 Vorschlag zur erneuten Berufung ehren-
amtlicher Richter beim Landessozialgericht Berlin-Branden-
burg sowie beim Sozialgericht Cottbus
Der Kreistag des Landkreises Elbe-Elster schlägt vor, Frau Kerstin
Winzer erneut als ehrenamtliche Richterin beim Landessozialge-
richt Berlin-Brandenburg und Frau Rosemarie Oels erneut als ehren-
amtliche Richterin beim Sozialgericht Cottbus zu berufen.

Beschluss Nr. 190/2009 Sitzungsplan für die Sitzungen des
Kreistages und seiner Ausschüsse für das Kalenderjahr 2010
Der Kreistag beschließt den Sitzungsplan für die Sitzungen des
Kreistages und seiner Ausschüsse für das Kalenderjahr 2010. (siehe
gesonderte Bekanntmachung)

Beschluss Nr. 191/2009-1 Antrag zur Kreisentwicklungskon-
zeption 2020 des Landkreises Elbe-Elster
Der Kreistag beschließt, den zeitweiligen Ausschuss Kreisent-
wicklungskonzeption mit der Durchführung von Planungskonfe-
renzen zur fachlichen Qualifizierung der Kreisentwicklungskon-
zeption 2020 des Landkreises Elbe- Elster als strategisches Pla-
nungsdokument zu beauftragen.

Beschluss Nr. 212/2009 Antrag zur Anpassung der Reini-
gungsintensität an den Schulen
Der Kreistag beschließt die Anpassung der Reinigungsintensität an
den Schulen, bezogen auf den objektbezogenen Bedarf, schnellst-
möglichst umzusetzen. Die Verwaltung wird beauftragt, das Sys-
tem der Schulreinigung unter der Bezugnahme der zur Verfügung
stehenden finanziellen Mittel zu überarbeiten.

Beschluss Nr. 133/2009 Honorarordnung der Kreismusikschu-
le ‘’Gebrüder Graun’’ des Landkreises Elbe-Elster
Der Kreistag beschließt die Neufassung der Honorarordnung der
Kreismusikschule „Gebrüder Graun“ des Landkreises Elbe-Elster.
(siehe gesonderte Bekanntmachung)

Beschluss Nr. 178/2009 Medienentwicklungsplanung
Die Verwaltung wird beauftragt, die Medienausstattung an den Schu-
len in Trägerschaft des Landkreises zu vervollkommnen, um den
Schülern und Lehrern optimale Lern- und Lehrbedingungen zu schaf-
fen. Hierbei sind die folgenden Prämissen anzusetzen: 1. Die Schu-
len erhalten den Auftrag einen Medienentwicklungsplan in Zusam-
menarbeit mit dem Schulverwaltungs- und Sportamt zu erarbeiten.
2. Der Medienentwicklungsplan ist künftig Grundlage für die Inves-
titionstätigkeit im Bereich der Medienbeschaffung. 3. Für die Gym-

nasien und das OSZ sind die vom Land in Aussicht gestellten För-
dermittel entsprechend der Richtlinie zu nutzen. 4. Die Planung die-
ser Investitionen für die Gymnasien und das OSZ sollte entsprechend
des beigefügten Zeit- und Finanzierungsplanes erfolgen.

Beschluss Nr. 196/2009 Neufassung der Entgeltordnung des
Landkreises Elbe-Elster für die außerschulische Nutzung von
Schul- und Sporteinrichtungen des Landkreises Elbe-Elster
Der Kreistag beschließt die Neufassung der Entgeltordnung des
Landkreises Elbe-Elster für die außerschulische Nutzung von Schul-
und Sporteinrichtungen des Landkreises Elbe-Elster (EntgeltO
Schuleinrichtg. EE). (siehe gesonderte Bekanntmachung)

Beschluss Nr. 197/2009 Neufassung der Entgeltordnung des
Landkreises Elbe-Elster für die außerschulische Nutzung der
Mehrzweckhalle Elbe-Elster in Elsterwerda
Der Kreistag beschließt die Neufassung der Entgeltordnung des
Landkreises Elbe-Elster für die außerschulische Nutzung der Mehr-
zweckhalle Elbe-Elster in Elsterwerda, Standort Elsterschloss-Gym-
nasium (EntgeltO MHZ EE). (siehe gesonderte Bekanntmachung)

Beschluss Nr. 199/2009 Bericht über die Beteiligung des Land-
kreises Elbe-Elster an Unternehmen und Einrichtungen in der
Rechtsform des privaten Rechts über das Wirtschaftsjahr 2008
Der Kreistag nimmt den Bericht über die Beteiligung des Land-
kreises Elbe-Elster an Unternehmen und Einrichtungen in der
Rechtsform des privaten Rechts über das Wirtschaftsjahr 2008 zur
Kenntnis.

Beschluss Nr. 194/2009 Betrauungsbeschluss VerkehrsMana-
gement Elbe-Elster GmbH und Landkreis Elbe-Elster - Anpas-
sung Verordnung (EG) Nr. 1370 aus 2007 tritt am 03.12.2009 in
Kraft
Der Kreistag beschließt die Anpassung der Betrauung der Ver-
kehrsManagement Elbe-Elster GmbH gemäß Verordnung (EG) Nr.
1370/2007, zum 30.11.2009.

Beschluss Nr. 187/2009 Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetrie-
bes Rettungsdienst
Der Kreistag beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes
Rettungsdienst des Landkreises Elbe-Elster für das Wirtschafts-
jahr 2010.

Beschluss Nr. 198/2009 Entlastung für die Jahresrechnung 2008
des Landkreises Elbe-Elster
Der Kreistag beschließt: a) Der Kreistag nimmt das im Schlussbe-
richt des Rechnungsprüfungsamtes vom 06.10.2009 aufgezeigte

Amtliche Bekanntmachungen des Landkreises Elbe-Elster�



Ergebnis der Prüfung der Jahresrechnung des Landkreises Elbe-
Elster für das Haushaltsjahr 2008 zur Kenntnis und beschließt die
geprüfte Jahresrechnung 2008. b) Die Entlastung des Landrates
gemäß § 93 Abs. 3 GO i. V. m. § 63 Abs. 1 LKrO wird auf Grund
des geprüften und festgestellten Ergebnisses der Jahresrechnung
des Landkreises Elbe-Elster erteilt.

Beschluss Nr. 201/2009 Gebührensatzung des Rettungsdiens-
tes
Der Kreistag beschließt die Gebührensatzung in der vorgelegten
Fassung. Die Gebührensatzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2010
in Kraft. (siehe gesonderte Bekanntmachung)

Beschluss Nr. 202/2009 Rettungsdienstbereichsplan
Der Kreistag beschließt den Rettungsdienstbereichsplan in der vor-
gelegten Fassung als gültiges Arbeitsmaterial.

Beschluss Nr. 188/2009 Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetrie-
bes Kreisstraßenmeisterei
Der Kreistag beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes
Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Elbe-Elster für das Wirt-
schaftsjahr 2010.

Beschluss Nr. 181/2009 Genehmigung einer außerplanmäßigen
Ausgabe
Der Kreistag genehmigt eine außerplanmäßige Ausgabe für die exter-
ne Begleitung eines Konzeptwettbewerbes für die Elbe-Elster Klini-
kum GmbH in Höhe von 49.742 Euro. Die Deckung der außerplan-
mäßigen Ausgaben erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung 2009
(13.090 Euro) und dem Haushaltsansatz 2010 (36.652 Euro).

Beschluss Nr. 209/2009 Resolution zum Bau der Ortsumfah-
rung B 183
Der Kreistag des Landkreises Elbe-Elster unterstützt die Resolution
der Stadt Bad Liebenwerda zum Bau der Ortsumfahrung B 183.
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Januar
11. Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
19. Unterausschuss Jugendhilfeplanung
25. Kreisausschuss

Februar
04. Ausschuss für Familie, Soziales und Gesundheit
08. Kreistag
10. Ausschuss für Kreisentwicklung,

Landwirtschaft und Umwelt
16. Jugendhilfeausschuss
22. Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

März
09. Unterausschuss Jugendhilfeplanung
15. Kreisausschuss
29. Kreistag
31. Ausschuss für Kreisentwicklung,

Landwirtschaft und Umwelt

April
08. Ausschuss für Familie, Soziales und Gesundheit
19. Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
20. Jugendhilfeausschuss
28. Werksausschuss Kreisstraßenmeisterei

Mai
03. Kreisausschuss
04. Unterausschuss Jugendhilfeplanung
17. Kreistag
19. Ausschuss für Kreisentwicklung,

Landwirtschaft und Umwelt

Juni
01. Jugendhilfeausschuss
07. Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
21. Kreisausschuss

24. Ausschuss für Familie, Soziales und Gesundheit
29. Unterausschuss Jugendhilfeplanung
30. Werksausschuss Kreisstraßenmeisterei

Juli
05. Kreistag
07. Ausschuss für Kreisentwicklung,

Landwirtschaft und Umwelt

August
24. Jugendhilfeausschuss
30. Kreisausschuss

September
01. Werksausschuss Kreisstraßenmeisterei
09. Ausschuss für Familie, Soziales und Gesundheit
13. Kreistag
15. Ausschuss für Kreisentwicklung,

Landwirtschaft und Umwelt

Oktober
05. Unterausschuss Jugendhilfeplanung

November
02. Jugendhilfeausschuss
08. Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
16. Unterausschuss Jugendhilfeplanung
17. Werksausschuss Kreisstraßenmeisterei
18. Ausschuss für Familie, Soziales und Gesundheit
22. Kreisausschuss
24. Ausschuss für Kreisentwicklung,

Landwirtschaft und Umwelt

Dezember
06. Kreistag
14. Jugendhilfeausschuss

Sitzungsplan für die Sitzungen des Kreistages
des Landkreises Elbe-Elster und seiner Ausschüsse für das Kalenderjahr 2010

Die Sitzungen des Kreistages beginnen, soweit nichts anderes festgelegt, jeweils um 16:00 Uhr und die Sitzungen der Ausschüsse
beginnen, soweit ebenfalls nichts anderes festgelegt, jeweils um 17:00 Uhr. Die Sitzungen des Kreistages werden mit Angabe von
Ort, Zeit und Tagesordnung jeweils mindestens drei volle Tage vor der Sitzung im Amtsblatt für den Landkreis Elbe-Elster, welches
als Anlage zum Kreisanzeiger für den Landkreis Elbe-Elster erscheint, bekannt gemacht. Auf die Sitzungen der Ausschüsse wird mit
Angabe von Ort und Zeit in regelmäßigen Abständen im Amtsblatt für den Landkreis Elbe-Elster, welches als Anlage zum Kreisan-
zeiger für den Landkreis Elbe-Elster erscheint, hingewiesen.
Änderungen, insbesondere außerplanmäßige Sitzungen, bleiben unberührt.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Kreistagsbüro unter Telefon 0 35 35 46-12 12 oder 46-13 86. Die Tagesordnung zu den Sit-
zungen entnehmen Sie bitte dem Internet www.landkreis-elbe-elster.de - Rubrik Verwaltung Online; Kreistag/Kalender.



Amtsblatt für den Landkreis Elbe-ElsterNr. 23/2009 3

Honorarordnung der Kreismusikschule
„Gebr. Graun“ des Landkreises Elbe-Elster
vom 1.Dezember 2009
Auf Grund des § 131 Abs. 1 S. 1 und 4 i. V. m. § 50 Abs. 2 S. 1 und
Abs. 3 S. 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
(BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I, S. 286), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 23. September 2008 (GVBl. I S. 202), hat
der Kreistag in seiner Sitzung am 30. November 2009 folgende
Honorarordnung beschlossen:

§ 1
Honorare
1. Die Vergütung für die aufgrund des Vertrages für freie Mitar-

beiter der Kreismusikschule beim Landkreis Elbe-Elster beschäf-
tigten freiberuflichen Musikschullehrer beträgt je Unterrichts-
einheit (1 UE = 45 min)
a) mit Nachweis eines in Deutschland anerkannten

musikalischen Hoch- bzw. Fachhochschulabschlusses
18,00 €

b) ohne Nachweis eines musikalischen Hoch- bzw.
Fachhochschulabschlusses 13,50 €

Zusätzlich wird eine Zulage je Schüler pro Unterrichtswoche
von:
c) Gruppenunterricht (§ 2 (1) 1. Entgeltordnung

der Kreismusikschule „Gebrüder Graun“
-EntgOKMS- vom 16. Mai 2006) 4,00 €
Klassenunterricht (§ 2 (1) 3.3. EntgOKMS
vom 16. Mai 2006)

d) Klassenunterricht (§ 2 (1) 3.2. EntgOKMS
vom 16. Mai 2006) 3,00 €

e) Klassenunterricht (§ 2 (1) 3.4. EntgOKMS
vom 16. Mai 2006) 2,00 €
Klassenunterricht (§ 2 (1) 4. EntgOKMS vom 16. Mai 2006)
MFE (§ 2 (1) 3.5. EntgOKMS vom 16. Mai 2006)
gewährt.

2. Bei Erteilung geförderten/gewünschten Einzelunterrichts (§ 2
(1) 2. und (2) EntgOKMS vom 16. Mai 2006) beträgt die Vergü-
tung je
a) 1 UE (45 min) mit Nachweis eines in Deutschland anerkann-

ten musikalischen Hoch- bzw. Fachhochschulabschlusses
26,00 €

b) 1/2 UE Einzelunterricht mit Nachweis eines in Deutschland
anerkannten musikalischen Hoch- bzw. Fachhochschulab-
schlusses 13,00 €

c) 1 UE Einzelunterricht ohne Nachweis eines in Deutschland
anerkannten musikalischen Hoch- bzw. Fachhochschulab-
schlusses 21,50 €

d) 1/2 UE Einzelunterricht ohne Nachweis eines in Deutschland
anerkannten musikalischen Hoch- bzw. Fachhochschulab-
schlusses 10,75 €

3. Bei der Ausbildung in Ergänzungsfächern (Ensemblemusizie-
ren, Korrepetition, Unterricht im Rahmen der Ganztagsschule,
Theorie und „IKARUS“) beträgt die Vergütung je Unterrichts-
einheit (45 min), unabhängig von der Qualifikation der Lehrkraft,
insgesamt 27,00 €

4. Für die Mitwirkung bei Konzerten und Veranstaltungen (auf
schriftlichen Antrag) beträgt die Vergütung je Unterrichtseinheit
(60 min)
a) mit Nachweis eines in Deutschland anerkannten musikali-

schen Hoch- bzw. Fachhochschulabschlusses 26,00 €
b) ohne Nachweis eines in Deutschland anerkannten musika-

lischen Hoch- bzw. Fachhochschulabschlusses 21,50 €

§ 2
Inkrafttreten / Außerkrafttreten
Diese Honorarordnung tritt am 1. Januar 2010 in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die Honorarordnung vom 1. April 2008 außer Kraft.

Herzberg, den 1. Dezember 2009
Klaus Richter
Landrat

Entgeltordnung des Landkreises Elbe-Elster
für die außerschulische Nutzung
der Mehrzweckhalle Elbe-Elster in Elster-
werda, Standort Elsterschloss-Gymnasium
(EntgeltOMZH EE) vom 1.Dezember 2009
Aufgrund der §§ 131 Abs. 1 in Verbindung mit 28 Abs. 2 Nr. 9 der
Brandenburgischen Kommunalverfassung vom 18. Dezember 2007
(GVBl.I/07, [Nr.19] S. 286) geändert durch Artikel 15 des Gesetzes
vom 23. September 2008 (GVBl.I/08, [Nr.12], S.202,207) und auf-
grund des § 6 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes für das Land
Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
31. März 2004 (GVBl I/04, [Nr.08], S. 174) zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Mai 2009 (GVBl.I/09, [Nr.7], S.160)
hat der Kreistag des Landkreises Elbe-Elster in seiner Sitzung am
30. November 2009 folgende Entgeltordnung beschlossen:

§ 1
Gegenstand der Entgelte
Für die außerschulische Nutzung der Mehrzweckhalle Elbe-Elster
in Elsterwerda, Standort Elsterschloss-Gymnasium, werden Ent-
gelte erhoben.
Für das dauerhafte Aufstellen bzw. Aufhängen von Sponsoren-
werbung in der Mehrzweckhalle (ausgenommen ist Sponso-
renwerbung für jeweils einmaligen Einsatz) wird als Entgelt ein
prozentualer Anteil der hierfür erzielten Werbeeinnahmen erho-
ben.
Die Form der Sponsorenwerbung ist im Vorfeld mit dem Schulver-
waltungs- und Sportamt abzustimmen.

§ 2
Entgeltpflichten
Entgeltpflichtiger ist, wer per Nutzungsvertrag eine Nutzungszeit
in der Mehrzweckhalle Elsterwerda vereinbart hat bzw. wer Spon-
sorenwerbung anbringt/aufstellt.
Die Entgeltpflicht gemäß § 4 entsteht auch, w enn die vereinbarte
Nutzungszeit ohne Nutzungsvertrag oder über den Nutzungsver-
trag hinaus überschritten wird.

§ 3
Geltungsbereich
Nutzer können sowohl natürliche als auch juristische Personen des
Privatrechts oder des öffentlichen Rechts sein.
Die Nutzung der Räumlichkeiten für Diskoveranstaltungen ist gene-
rell untersagt.

§ 4
Entgelte
(1) Das Nutzungsentgelt für die außerschulische Nutzung der Mehr-
zweckhalle beträgt
a) für gemeinnützige Vereine und Verbände sowie nicht organi-

sierte private Sportgruppen ohne kommerziellen Charakter,
wenn gleichzeitig auch der Charakter der Veranstaltung selbst
als gemeinnützig gilt
- bei Nutzung der gesamten Halle 16,00 €/Std.
- bei Nutzung eines Hallenteils 8,00 €/Std.
Im Nutzungsantrag/Nutzungsvertrag ist die Gemeinnützigkeit
des Antragstellers sowie auch der Maßnahme eindeutig kennt-
lich zu machen.

b) für alle übrigen Nutzer, außer für kommerzielle Veranstaltungen
- bei Nutzung der gesamten Halle 26,00 €/Std.
- bei Nutzung eines Hallenteils 13,00 €/Std.
Wird die Mehrzweckhalle Elbe-Elster für eine halbe Stunde
genutzt, so beträgt das Nutzungsentgelt die Hälfte des in § 4
Abs. 1 Ziff. a) und b) pro Stunde genannten Betrages.
Jede angefangene halbe Stunde der Benutzungszeit wird als
halbe Stunde angerechnet.
Angefangene Stunden von mehr als 30 Minuten werden mit
100 % des jeweiligen Entgeltsatzes berechnet.
Als Benutzungszeit gilt die Zeit vom Betreten bis zum Verlas-
sen des Objektes.
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Bei der Nutzung der gesamten Halle mit Bestuhlung/Bühne
werden 7,00 €/Std. zusätzlich zum Nutzungsentgelt berechnet.
Bei der Nutzung eines Hallenteils mit Bestuhlung/Bühne wer-
den 3,50 €/Std. zusätzlich zum Nutzungsentgelt berechnet.

c) für kommerzielle Veranstaltungen
- bei Nutzung der gesamten Halle

70,00 €/Std. bis 125,00 €/Std.
- bei Nutzung eines Hallenteils

35,00 €/Std. bis 60,00 €/Std.
d) Für das Anbringen bzw. Aufstellen von Sponsorenwerbung sind

5 % der hieraus erzielten Spenden des Vorjahres zu entrichten.
(2) Bei der Nutzung der Halle für den Trainingsbetrieb durch ein-
getragene Vereine wird das Entgelt um den prozentualen Anteil der
Kinder und Jugendlichen bis 21 Jahre zur Vereinsmitgliederzahl
ermäßigt. Dieser ist mittels jeweils gültiger Bestandserhebung des
Landessportbundes bzw. eines anderen Dachverbandes nachzu-
weisen.
(3) Bei Punktspielen, Turnieren, Meisterschaften, Freundschafts-
spielen, Wettkämpfen wird das Entgelt nach § 4 Abs. 1 Ziff. a) um
50 % ermäßigt, soweit die Nutzung durch Kinder und Jugendliche
bis 21 Jahre erfolgt. Zur Ermittlung des Nutzungsentgeltes ent-
sprechend der tatsächlichen Belegung hat der Nutzer bei der
Antragstellung die Dauer der einzelnen Spielansetzungen ein-
schließlich der notwendigen Vor- und Nachbereitungszeiten sowie
die Altersklasse der Sportler anzugeben.
(4) Bei ganztägiger Nutzung (über 6 Stunden) erfolgt die Berech-
nung des Nutzungsentgeltes in Höhe von 75 % des nach § 4 Abs. 1
Ziff. a) und b) ermittelten Entgeltes.
An Samstagen, Sonn- und Feiertagen wird aufgrund der erhöhten
Betriebskosten ein Beitragssatz in Höhe von 120 % des nach § 4
Abs. 1 Ziff. a) und b) berechneten Entgeltes zugrunde gelegt.
(5) Für kommerzielle Veranstaltungen sind Nutzungsverträge abzu-
schließen, deren Entgelt nach Art und Umfang des Vorhabens
gemäß § 4 Abs. 1 Ziff. c) individuell festzulegen ist.
Die in der Kostenrechnung ermittelte Mindestgrenze ist in diesen
Fällen nicht zu unterschreiten.
(6) Mit der Entgeltzahlung sind die Kosten für die Reinigung, die
Müllabfuhr und für den Wasser- und Stromverbrauch sowie die
Heizkosten abgegolten.
Bei sehr starken Verschmutzungen der Räumlichkeiten durch den
Nutzer, die eine außerplanmäßige Reinigung erfordern, werden die
Kosten dem Nutzer in Rechnung gestellt.
(7) Entgeltbefreiung besteht generell für Veranstaltungen des Land-
kreises Elbe-Elster einschließlich seiner nachgeordneten Einrichtun-
gen, die im Rahmen dienstlicher Obliegenheiten durchgeführt werden.
(8) Über weitere Entgeltbefreiungen und Ermäßigungen kann auf-
grund eines begründeten schriftlichen Antrages das Schulverwal-
tungs- und Sportamt nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden.

§ 5
Fälligkeit
(1) Die Entgeltpflicht entsteht mit Abschluss des Nutzungsvertrages
über die Zuweisung einer Nutzungszeit in der Mehrzweckhalle.
(2) Bei längerfristigen Nutzungsverträgen (gesamtes Schuljahr bzw.
Haushaltsjahr) ist das Nutzungsentgelt quartalsweise jeweils zum
31.03./30.06./30.09./31.12. für das zurück liegende Quartal fällig.
Die Zahlung des Entgeltes erfolgt in der Regel per Überweisung.
(3) Das Entgelt für unter § 4 Abs.1 Ziff. d) ist jährlich zum 30.09. in
geeigneter Nachweisführung (Verträge, Steuerbescheide o. ä.), die
unaufgefordert bis zum 30.06. eines jeden Jahres an das Schul-
verwaltungs- Sportamt einzureichen ist, fällig.
(4) Im Übrigen wird das Entgelt 2 Wochen vor Beginn der Veran-
staltung fällig. Im Falle der Nichteinhaltung dieser Frist kann dem
Nutzer der Zutritt zu den Räumlichkeiten verwehrt werden. Scha-
denersatzansprüche bleiben unberührt.
(5) Bei Entgeltbefreiung ist aus haftungsrechtlichen Gründen eben-
falls der Abschluss eines Nutzungsvertrages erforderlich.

§ 6
Inkrafttreten / Außerkrafttreten
Die Entgeltordnung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft. Zugleich tritt die Entgeltordnung des Landkrei-

ses Elbe-Elster für die außerschulische Nutzung der Mehrzweck-
halle Elsterwerda vom 19. Mai 2009 außer Kraft.

Herzberg, den 1. Dezember 2009
Klaus Richter
Landrat

Entgeltordnung des Landkreises Elbe-Elster
für die außerschulische Nutzung von Schul-
und Sporteinrichtungen des Landkreises
Elbe-Elster (EntgeltO Schuleinrichtg. EE)
vom 1.Dezember 2009
Aufgrund der §§ 131 Abs. 1 in Verbindung mit 28 Abs. 2 Nr. 9 der
Brandenburgischen Kommunalverfassung vom 18. Dezember 2007
(GVBl. I/07, [Nr.19] S. 286), geändert durch Artikel 15 des Geset-
zes vom 23. September 2008 (GVBl. I/08, [Nr.12], S. 202, 207) und
aufgrund des § 6 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes für das
Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 31. März 2004 (GVBl I/04, [Nr.08], S. 174) zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Mai 2009 (GVBl.I/09, [Nr. 07],
S. 160) hat der Kreistag des Landkreises Elbe-Elster in seiner Sitzung
am 30. November 2009 folgende Entgeltordnung beschlossen:

§ 1
Allgemeines
Für die Nutzung folgender Räumlichkeiten oder Sportfreiflächen in
bzw. an Schul- und Sporteinrichtungen des Landkreises Elbe-Els-
ter werden Entgelte erhoben:
a) Unterrichtsräume
b) Fachunterrichtsräume
c) Konferenzräume
d) Speiseräume und Foyers
e) Therapiebecken
f) Gästewohnungen
g) Übrige Räumlichkeiten
h) Turnhallen
i) Gymnastikräume
j) Sportfreiflächen
Für folgende Ausstattungsgegenstände zur Nutzung außerhalb der
Schul- und Sporteinrichtungen werden Entgelte erhoben:
k) Stühle
l ) Tische
m) Bühnenteile
n ) Bodenmatten
o) Übrige Ausstattungsgegenstände
Für das dauerhafte Aufstellen bzw. Aufhängen von Sponsorenwer-
bung in den Hallen bzw. auf den Sportfreiflächen (ausgenommen ist
Sponsorenwerbung für jeweils einmaligen Einsatz) wird als Entgelt ein
prozentualer Anteil der hierfür erzielten Werbeeinnahmen erhoben.
Die Form der Sponsorenwerbung ist im Vorfeld mit dem Schulver-
waltungs- und Sportamt abzustimmen.
Die Zubereitung einfacher Speisen/Getränke und deren Verkauf ist
durch den Landkreis genehmigungspflichtig. Dafür wird ein pau-
schaliertes Entgelt erhoben.

§ 2
Geltungsbereich
(1) Nutzer der kreislichen Liegenschaften können sowohl natürli-
che Personen als auch juristische Personen des Privatrechtes und
des öffentlichen Rechtes sein.
(2) Die Nutzung der Räumlichkeiten für Diskoveranstaltungen ist
generell untersagt.

§ 3
Entgelte
(1) Das Nutzungsentgelt für die außerschulische Nutzung der Ein-
richtungen beträgt
a) für die Nutzung der Räumlichkeiten durch gemeinnützige Ver-

eine und Verbände sowie nicht organisierte private Sportgrup-
pen ohne kommerziellen Charakter, wenn gleichzeitig auch der
Charakter der Veranstaltung selbst als gemeinnützig gilt:



Unterrichtsraum 7,00 €/Std.
Fachunterrichtsraum 10,00 €/Std.
Fachunterrichtsraum mit Hardware 20,00 €/Std.
Konferenzraum 10,00 €/Std.
Speiseräume und Foyers 10,00 €/Std.
Therapiebecken 15,00 €/Std.
Übrige Räumlichkeiten 20,00 €/Std. bis 30,00 €/Std.
1-Feld-Turnhalle und kleiner 8,00 €/Std.
2-Feld-Turnhalle 16,00 €/Std.
Gymnastikraum 6,00 €/Std.
Sportfreiflächen mit Nutzung
Umkleiden/Duschen/Toiletten der Turnhalle 8,00 €/Std.
Sportfreiflächen ohne Nutzung
Umkleiden/Duschen/Toiletten der Turnhalle 4,00 €/Std.

Im Nutzungsantrag/Nutzungsvertrag ist die Gemeinnützigkeit des
Antragstellers sowie auch der Maßnahme eindeutig kenntlich zu
machen.
b) für alle übrigen Nutzer, außer für kommerzielle Veranstaltungen:

Unterrichtsraum 11,00 €/Std.
Fachunterrichtsraum 14,00 €/Std.
Fachunterrichtsraum mit Hardware 28,00 €/Std.
Konferenzraum 15,00 €/Std.
Speiseräume und Foyers 15,00 €/Std.
Therapiebecken 20,00 €/Std.
Gästewohnungen 10,00 €/Nacht und 250,00 €/Monat
Übrige Räumlichkeiten 30,00 €/Std. bis 50,00 €/Std.
1-Feld-Turnhalle und kleiner 18,00 €/Std.
2-Feld-Turnhalle 26,00 €/Std.
Gymnastikraum 12,00 €/Std.
Sportfreiflächen mit Nutzung
Umkleiden/Duschen/Toiletten der Turnhalle 18,00 €/Std.
Sportfreiflächen ohne Nutzung
Umkleiden/Duschen/Toiletten der Turnhalle 9,00 €/Std.

(2) Werden Räumlichkeiten oder Sportfreiflächen für eine halbe
Stunde genutzt, so beträgt das Nutzungsentgelt die Hälfte des in
§ 3 Abs. 1 Ziff. a) und b) pro Stunde genannten Betrages.
Jede angefangene halbe Stunde der Benutzungszeit wird als halbe
Stunde angerechnet.
Angefangene Stunden von mehr als 30 Minuten werden mit 100 %
des jeweiligen Entgeltsatzes berechnet.
Als Benutzungszeit gilt die Zeit vom Betreten bis zum Verlassen
des Objektes.
(3) Für alle Nutzer im Sinne dieser Entgeltordnung beträgt zusätz-
lich:
die Bereitstellung
je Stuhl 0,25 €/Tag
je Tisch 0,50 €/Tag
je Quadratmeter Bühne 2,50 €/Tag
je Bodenmatte 0,50 €/Tag
Übrige Ausstattungsgegenstände
1,00 €/Tag bis 50,00 €/Tag
Für das Anbringen/Aufstellen von Sponsorenwerbung sind 5 % der
hieraus erzielten Spenden des Vorjahres zu entrichten.
(4) Für die Genehmigung zur Zubereitung und zum Verkauf einfa-
cher Speisen/Getränke zahlt der Nutzer: 50,00 €/Tag
(5) Die Bewirtschaftung der Räumlichkeiten entsprechend § 1 Ziff.
a) bis g) erfolgt durch das Gebäudemanagement des Landkreises
Elbe-Elster.
(6) Die Bewirtschaftung der Räumlichkeiten und Sportfreiflächen
laut § 1 Ziff. h) bis o) erfolgt durch das Schulverwaltungs- und Sport-
amt des Landkreises Elbe-Elster.
(7) Für kommerzielle Veranstaltungen sind Nutzungsverträge abzu-
schließen, deren Entgelt entsprechend nach Art und Umfang des
Vorhabens individuell festzulegen ist.
Das pauschalierte Entgelt für die Genehmigung der Zuberei-
tung/Verkauf von einfachen Speisen und Getränken ist darin ent-
halten.
Die in der Kostenrechnung ermittelte Mindestgrenze, analog § 3
Abs. 1 Ziff. b), ist in diesen Fällen nicht zu unterschreiten. Der
Höchststundensatz darf nicht über dem 4-fachen dieses Entgel-
tes liegen.

(8) Sollte der bauliche Zustand der Räumlichkeiten/Freiflächen nur
eine eingeschränkte Nutzung zu lassen, kann das nach § 3 Abs. 1
zu erhebende Nutzungsentgelt durch das Gebäudemanagement
oder durch das Schulverwaltungs- und Sportamt ermäßigt werden.
(9) Bei der Nutzung von Räumlichkeiten/Freiflächen durch einen
gemeinnützigen Verein nach § 3 Abs. 1 Ziff. a) wird für Training und
Proben der prozentuale Anteil an Kindern und Jugendlichen bis zu
21 Jahren zur Vereinsmitgliederzahl bei der Berechnung des Ent-
geltes erlassen. Dieser ist grundsätzlich mittels jeweils gültiger
Bestandserhebung des Landessportbundes bzw. eines anderen
Dachverbandes nachzuweisen.
(10) Bei Nutzungen von Räumlichkeiten/Freiflächen durch einen
gemeinnützigen Verein für Punktspiele, Turniere, Meisterschaften,
Freundschaftsspiele und Wettkämpfe wird das Entgelt nach § 3
Abs. 1 Ziff. a) um 50 % ermäßigt, soweit die Nutzung durch Kin-
der und Jugendliche bis zu 21 Jahren erfolgt. Zur Ermittlung des
Nutzungsentgeltes entsprechend der tatsächlichen Belegung hat
der Nutzer bei der Antragstellung die Dauer der einzelnen Spie-
lansetzungen einschließlich der notwendigen Vor- und Nachberei-
tungszeiten sowie die Altersklasse der Sportler anzugeben.
(11) Bei einer anderweitigen Nutzung dieser Räumlichkeiten/Frei-
flächen durch einen gemeinnützigen Verein werden die Ermäßi-
gungen nach Abs. 9 und 10 nicht gewährt.
(12) Bei ganztägiger Nutzung (über 6 Stunden) erfolgt die Berech-
nung des Nutzungsentgeltes in Höhe von 75 % des nach § 3 Abs.1
ermittelten Entgeltes.
An Samstagen, Sonn- und Feiertagen wird aufgrund der erhöhten
Betriebskosten ein Beitragssatz in Höhe von 120 % des nach § 3
Abs. 1 berechneten Entgeltes zugrunde gelegt.
(13) Mit der Entgeltzahlung sind die Kosten für die Reinigung, die
Müllabfuhr und für den Wasser- und Stromverbrauch sowie auch
die Heizkosten abgegolten.
Bei sehr starken Verschmutzungen der Räumlichkeiten durch den
Nutzer, die eine außerplanmäßige Reinigung erfordern, werden die
Kosten dem Nutzer in Rechnung gestellt.
(14) Entgeltbefreiung besteht generell für Veranstaltungen des Land-
kreises Elbe-Elster einschließlich seiner nachgeordneten Einrich-
tungen, die im Rahmen dienstlicher Obliegenheiten durchgeführt
werden.
(15) Über weitere Entgeltbefreiungen und Ermäßigungen kann auf-
grund eines begründeten schriftlichen Antrages das Gebäudema-
nagement oder das Schulverwaltungs- und Sportamt nach pflicht-
gemäßem Ermessen entscheiden.

§ 4
Entgeltpflichten
Entgeltpflichtiger ist, wer per Nutzungsvertrag für eine oder meh-
rere unter § 1 genannte Einrichtungen/Freiflächen/Ausstattungs-
gegenstände bzw. einen Teil des Baukörpers eine Nutzungszeit
vereinbart hat.
Die Entgeltpflicht gemäß § 3 entsteht auch, wenn die vereinbarte
Nutzungszeit ohne Nutzungsvertrag oder über den Nutzungsver-
trag hinaus überschritten wird.
Des Weiteren ist zusätzlich entgeltpflichtig, wer auf Antrag per Nut-
zungsvertrag die Zubereitung von Speisen/Getränken und/oder
deren Verkauf für einen oder mehrere Veranstaltungstage verein-
bart hat.

§ 5
Fälligkeit
(1) Die Entgeltpflicht entsteht mit Abschluss des Nutzungsvertra-
ges bzw. mit der Rechnungslegung für Sponsorenwerbung über
die Zuweisung einer Nutzungszeit für unter § 1 genannten Ein-
richtungen/Sportfreiflächen/Ausstattungsgegenstände bzw. über
die Erteilung der Genehmigung zur Zubereitung/des Verkaufs von
Speisen und Getränken.
(2) Bei längerfristigen Nutzungsverträgen (gesamtes Schuljahr bzw.
Haushaltsjahr) ist das Nutzungsentgelt quartalsweise jeweils zum
31.03./30.06./30.09./31.12. für das zurückliegende Quartal fällig.
Die Zahlung des Entgeltes erfolgt in der Regel per Überweisung.
(3) Das Entgelt für unter § 1 genannte Werbemaßnahmen ist jährlich
zum 30.09. in geeigneter Nachweisführung (Verträge, Steuerbe-
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scheide o. ä.), die unaufgefordert bis zum 30.06. eines jeden Jahres
an das Schulverwaltungs- und Sportamt einzureichen sind, fällig.
(4) Im Übrigen wird das Entgelt 2 Wochen vor Beginn der Veran-
staltung fällig. Im Falle der Nichteinhaltung dieser Frist kann dem
Nutzer der Zutritt zu den Räumlichkeiten/Freiflächen verwehrt wer-
den. Schadenersatzansprüche bleiben unberührt.
(5) Bei Entgeltbefreiung ist aus haftungsrechtlichen Gründen eben-
falls der Abschluss eines Nutzungsvertrages erforderlich.

§ 6
Inkrafttreten/Außerkrafttreten
Die Entgeltordnung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft. Zugleich tritt die Entgeltordnung des Landkrei-
ses Elbe-Elster für die außerschulische Nutzung der Schul- und
Sporteinrichtungen vom 19. Mai 2009 außer Kraft.

Herzberg, den 1. Dezember 2009
Klaus Richter
Landrat

Gebührensatzung des Landkreises
Elbe-Elster für den Rettungsdienst
und qualifizierten Krankentransport
vom 1.Dezember 2009
Aufgrund der §§ 3, 28 Abs. 2 Ziff. 9, 131 der Kommunalverfassung
des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286),
des § 17 Abs. 1 des Gesetzes über den Rettungsdienst im Land Bran-
denburg vom 14. Juli 2008 (GVBl. I S. 186), i. V. m. §§ 2, 6 des Kom-
munalabgabengesetzes für das Land Brandenburg i. d. F. der Bekannt-
machung vom 31. März 2004 (GVBl. I S. 174), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 2. Oktober 2008 (GVBl. I S. 218), hat der Kreistag des
Landkreises Elbe-Elster in seiner Sitzung vom 30. November 2009
mit Beschluss Nr. 201/2009 folgende Satzung beschlossen.

§ 1
Gebührenerhebung
(1) Der Landkreis Elbe-Elster erhebt für die Inanspruchnahme von
Leistungen des Rettungsdienstes Benutzungsgebühren nach Maß-
gabe dieser Satzung.
(2) Wesentliche Bestandteile des Rettungsdienstes sind der Not-
arztdienst, die Regionalleitstelle Lausitz und die Rettungswachen
in Herzberg, Finsterwalde, Bad Liebenwerda, Elsterwerda, Wein-
berge, Großthiemig, Doberlug-Kirchhain, Uebigau, Sonnewalde,
und Werchau, samt der personellen und sächlichen Ausstattung
und einschließlich der vorgehaltenen Rettungsdienstfahrzeuge und
Ausrüstungen, sowie die allgemeine Verwaltung des Eigenbetrie-
bes Rettungsdienst des Landkreises Elbe-Elster.
Die Gebühren entstehen
1. Bei dem Einsatz eines Krankentransportwagens (KTW) oder

eines Rettungswagens (RTW) oder eines Notarztwagens (NAW)
mit dem Transport.

2. Bei dem Einsatz eines Notarzteinsatzfahrzeuges (NEF) und eines
Notarztes mit der Behandlung des Notfallpatienten im Sinne
des § 3 Abs. 1 BbgRettG.

3. Im Falle des Missbrauchs (§ 3 Nr. 3 der Satzung) mit dem durch
die Leitstelle angeordneten Ausrücken der Einsatzfahrzeuge.

§ 2
Gebührenmaßstab, Gebührensätze
(1) Die Gebühr wird für die
- Inanspruchnahme eines Einsatzfahrzeuges nach Art des Ein-

satzes
- Inanspruchnahme eines Notarztes
pauschal erhoben. Hierneben wird eine Gebühr für die von dem
Einsatzfahrzeug einsatzbedingt zurückgelegte Strecke je ange-
fangenem Kilometer erhoben. Erfolgt der Einsatz für mehrere
Gebührenschuldner, wird die Gebühr anteilig erhoben.
(2) Es bestehen die folgenden Gebührensätze:
1. Für die Inanspruchnahme
- eines Rettungswagens für die Notfallrettung 527,80 €
- eines Notarzt-Einsatzfahrzeuges 200,80 €

- eines Notarztes 169,00 €
- eines Notarztwagens 696,80 €
- eines Krankentransportwagens für den

Krankentransport 292,00 €
2. Für die von dem Rettungsdienstfahrzeug einsatzbedingt zurück-

gelegte Wegstrecke
- je angefangenem Kilometer 0,33 €

§ 3
Gebührenschuldner
Gebührenschuldner ist
1. Die mit Mitteln des Rettungsdienstes transportierte Person für

die Inanspruchnahme des Krankentransportwagens (KTW) oder
des Rettungswagens (RTW) oder des Notarztwagens (NAW).

2. Der von einem Notarzt behandelte Notfallpatient für den Ein-
satz des Notarztes und des Notarzteinsatzfahrzeuges (NEF),
auch im Falle einer erfolglosen Reanimation.

3. Die Person, die den Rettungsdienst für sich oder einen Dritten
anfordert, obwohl sie weiß oder wissen muss, dass ein recht-
fertigender Notfall nicht vorliegt (Missbrauch).

§ 4
Festsetzung und Fälligkeit der Gebühren,Abrechnung
mit Krankenkassen
(1) Die Gebühren werden dem Gebührenschuldner gegenüber durch
schriftlichen Bescheid festgesetzt. Sie werden 14 Tage nach
Bekanntgabe des Bescheides fällig.
(2) Einer Krankenkasse kann die Möglichkeit der Zahlung der
Gebühren für ihre Versicherten eingeräumt werden, sofern sie sich
gegenüber dem Landkreis Elbe-Elster vorab generell zur vollstän-
digen Zahlung der Gebühren für ihre Versicherten bereit erklärt.
(3) Lehnt eine Krankenkasse die Zahlung der Gebühren ihrer Ver-
sicherten ganz oder teilweise prinzipiell ab, unterbleibt die Abrech-
nung nach Absatz 2 mit ihr insoweit, und die Gebührenbescheide
ergehen gemäß Absatz 1 an die Gebührenschuldner.

§ 5
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2010 in Kraft. Gleichzeitig tritt
die Satzung über den Rettungsdienst und qualifizierten Kranken-
transport vom 01. Dezember 2008 außer Kraft.
Herzberg, den 1. Dezember 2009
Klaus Richter
Landrat

Eigenbetrieb Rettungsdienst
des Landkreises Elbe-Elster

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für dasWirtschaftsjahr 2010
Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsver-
ordnung hat der Kreistag durch Beschluss vom 30. November 2009
den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 festgestellt:
1. Es betragen
1.1. im Erfolgsplan
die Erträge 6.732 TEUR
die Aufwendungen 6.677 TEUR
der Jahresgewinn 55 TEUR
der Jahresverlust ......... TEUR
1.2. im Finanzplan
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 446 TEUR
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit 1.334 TEUR
Mittelzufluss aus Finanztätigkeit 860 TEUR
2. Es werden festgesetzt
2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf 860 TEUR
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen auf 0 TEUR
2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 800 TEUR
Herzberg, den 1. Dezember 2009
Klaus Richter
Landrat
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Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Kreisstraßenmeisterei
des Landkreises Elbe-Elster

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für dasWirtschaftsjahr 2010
Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsver-
ordnung hat der Kreistag durch Beschluss vom 30. November 2009
den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 festgestellt:
1. Es betragen
1.1. im Erfolgsplan
die Erträge 1.461,0 TEUR
die Aufwendungen 1.461,0 TEUR
der Jahresgewinn 0 TEUR
der Jahresverlust ............ TEUR
1.2. im Finanzplan
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 221 TEUR
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit -126 TEUR
Mittelzufluss aus Finanztätigkeit 0 TEUR
2. Es werden festgesetzt
2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf 0 TEUR
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen auf 0 TEUR
Herzberg, den 1. Dezember 2009
Klaus Richter
Landrat

Bekanntmachung

Einsichtnahme in denBericht über
seineBeteiligungendes Landkreises Elbe-Elster an
UnternehmenundEinrichtungen in derRechtsform
des privatenRechts über dasWirtschaftsjahr 2008
Dem Kreistag wurde in seiner Sitzung am 30. November 2009 der
Bericht über die Beteiligungen des Landkreises Elbe-Elster an
Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten
Rechts vorgelegt.
Dieser Bericht ist die 14. Fortschreibung und gibt einen Überblick
über Aufgabenbereiche, Aufgabenerfüllung sowie strukturelle Maß-
nahmen und Entwicklungen in wirtschaftlichen Unternehmen des
Landkreises Elbe-Elster.
Der Bericht des Landkreises Elbe-Elster über seine Beteiligungen
liegt im Kreistagsbüro im Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung
des Landkreises Elbe-Elster, Ludwig-Jahn-Straße 2, 04916 Herz-
berg, Zimmer 044/045 während der Dienststunden zu jedermanns
Einsicht aus.
Herzberg, 1. Dezember 2009
Klaus Richter
Landrat

Landkreis Elbe-Elster
Kreiswahlleiter

Bekanntmachung der zurWahl
des Landrates des Landkreises Elbe-Elster
zugelassenenWahlvorschläge
Der Kreiswahlausschuss hat in seiner Sitzung am 3. Dezember
2009 folgende Wahlvorschläge zur Wahl des Landrates des Land-
kreises Elbe-Elster gem. § 83 in Verbindung mit § 37 des Bran-
denburgischen Kommunalwahlgesetzes zugelassen:
1. Christlich Demokratische Union Deutschlands - CDU:

Jaschinski, Christian
Geburtsjahr 1967
Leitender Angestellter
Dorfstr. 41a
Rückersdorf

2. Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD
Kilian, Lutz
Geburtsjahr 1961
Dipl.-Ing. (FH) für Versorgungstechnik
Grimmerstr. 9
Doberlug-Kirchhain

3. Einzelwahlvorschlag Schülzke:
Schülzke, Iris
Geburtsjahr 1959
Amtsdirektorin
Jagsal Nr. 33
Schlieben

Herzberg (Elster), 3. Dezember 2009
Dirk Gebhard
Kreiswahlleiter

4. Änderungssatzung zurVerbandssatzung
desWasser- und Abwasserverbandes
Elsterwerda
Nach Maßgabe des § 6 Abs. 1 sowie der §§ 7, 8 und 9 des Geset-
zes über kommunale Gemeinschaftsarbeit Brandenburg (GKG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Mai 1999 (GVBl. I/99,
Nr. 11, S. 194), geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 23. Sep-
tember 2008 (GVBl. I/08, Nr. 12, S. 202, 206) hat die Verbandsver-
sammlung des Wasser- und Abwasserverbandes Elsterwerda am
10.11.2009 folgende Änderungssatzung zur Verbandssatzung vom
05.12.2006 beschlossen:

Artikel 1
Verbandsvorsteher
Der § 7 Abs. 3 erhält folgende neue Fassung:
„(3) Der Verbandsvorsteher ist gesetzlicher Vertreter des Verban-
des und führt die Geschäfte der laufenden Verwaltung.
Er ist für Angelegenheiten zuständig, die ihm durch Gesetz, die
Verbandssatzung oder durch Beschlüsse der Verbandsversamm-
lung übertragen worden sind. Dazu gehören:
1. Die Einstellung, Eingruppierung und Entlassung von Angestellten

und Arbeitern im Rahmen des Wirtschaftsplans mit Ausnahme
seines Stellvertreters,

2. die Entscheidung über den Abschluss, die Änderung und Auf-
hebung von Grundstücksgeschäften und Vermögensgeschäf-
ten bis zu einem Wert von 20.000 EUR,

3. die Entscheidung über Stundung und Ratenzahlung bei einer
Forderung bis zu 25.000 EUR,

4. die Entscheidung über Niederschlagung und Erlass von For-
derungen bis zu 5.000 EUR,

5. die Entscheidung über den Erwerb von Vermögensgegenständen,
der Erteilung von Aufträgen für Dienst- und Ingenieurleistungen
sowie sonstigen Aufträgen bis zum Wert von 20.000,00 EUR je
Geschäftsvorfall,

6. die Entscheidung über Widersprüche gegen Verwaltungsakte
des Zweckverbandes bis zu einem Streitwert von 50.000 EUR,

7. die Entscheidung über die Führung von Rechtsstreitigkeiten
einschließlich der Einlegung von Rechtsmitteln, den Abschluss
von gerichtlichen und außergerichtlichen Vergleichen, soweit
es sich um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt, in
Abgabensachen solche bis zu einem Streitwert von 10.000 EUR,
bei anderen Streitgegenständen solche bis zu einem Streitwert
von 5.000 EUR.

Die vorgenannten Beträge verstehen sich zzgl. der zum Zeitpunkt
der Entscheidung gültigen Umsatzsteuer.“

Artikel 2
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Elsterwerda, den 12.11.2009
Hauptvogel
Verbandsvorsteher
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Bekanntmachung
der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung der Länder Berlin und Brandenburg
Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung der Länder Berlin und
Brandenburg informiert die Öffentlichkeit gemäß § 15 des Raumord-
nungsgesetzes des Bundes (ROG) über die Eröffnung des Raum-
ordnungsverfahrens für das Vorhaben
Bundesstraßen 101 und 169, Ortsumgehungen Elsterwerda und
Plessa
Der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg plant eine großräu-
mige, von Ortsdurchfahrten freie Verkehrsverbindung im Raum Els-
terwerda und Plessa. Die Gesamtmaßnahme setzt sich aus drei Ein-
zelmaßnahmen zusammen:
- Ortsumgehung Elsterwerda B 101
- Ortsumgehung Elsterwerda B 169
- Ortsumgehung Plessa B 169
Die geplanten drei Ortsumgehungen berühren die Gebiete der Stadt
Elsterwerda, des Amtes Plessa und der Gemeinde Röderland.
Das Vorhaben ist Teil des südlichen Strangs der Leipzig-Lausitz-
Trasse. Diese soll als eine großräumige und leistungsfähige Verbindung
den Raum Südbrandenburg und Riesa-Großenhain mit dem sächsischen
Oberzentrum Leipzig verbinden und die Erreichbarkeit der Bundesau-
tobahn A 13 aus dem Raum Bad Liebenwerda/Elsterwerda verbessern.
Regionale Zielsetzung ist neben einer Entlastung der Ortsdurchfahr-
ten eine effiziente Straßenverbindung zwischen den Südbranden-
burger Mittelzentren. Es ist ein einbahniger Querschnitt (Betriebsform
2+1) vorgesehen.
Das Raumordnungsverfahren mit integrierter raumordnerischer
Umwelt- und FFH-Verträglichkeitsprüfung wird von der Gemeinsa-
men Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg durchgeführt. Das
Verfahren wird am 4. Januar 2010 eröffnet.
Im Raumordnungsverfahren werden die raumbedeutsamen Auswir-
kungen der Planung unter überörtlichen Gesichtspunkten geprüft,
insbesondere die Übereinstimmung mit den Erfordernissen der Raum-
ordnung und die Abstimmung mit anderen raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen. Gegenstand der Prüfung sind die vom Vor-
habenträger eingebrachten Trassenvarianten.

Der Öffentlichkeit wird hiermit die Möglichkeit gegeben, Hinweise und
Anregungen zum Vorhaben einzubringen. Die Verfahrensunterlagen

liegen dafür einen Monat vom 4. Januar bis zum 4. Februar 2010
während der Dienstzeiten zur Einsichtnahme wie folgt aus.

Kreisverwaltung Landkreis Elbe-Elster
Dezernat IV, Amt für Kreisentwicklung und Landwirtschaft
Ludwig-Jahn-Straße 2
Tel. 03535/ 46 2673

Sprechzeiten
Mo., Mi., Do. 9:00 - 11:30 und 13:00 - 16:00
Di. 9:00 - 11:30 und 13:00 - 17:00
Fr. 9:00 - 11:30 Uhr

Stadt Elsterwerda
Bauamt, Sachgebiet Stadtplanung
Hauptstraße 12
Tel. 0 35 33 - 6 53 46
Amt Plessa
Sachgebiet Bauwesen
Steinweg 6 (Haus 2, Z. 2)
04928 Plessa
Tel. 0 35 33 - 48 06 30
Gemeinde Röderland
Bauamt, Sachgebiet Entwicklungs- und Bauleitplanung
Prösen
Am Markt 1
04932 Röderland
Tel. 0 35 33 - 48 38 13

Die Verfahrensunterlagen können außerdem bei der
Gemeinsamen Landesplanungsabteilung Berlin - Brandenburg
Gulbener Straße 24, Referat GL 6
03046 Cottbus
Tel. 03 55-7 82 81 33 oder 7 82 82 71

nach vorheriger telefonischer Terminabsprache eingesehen werden.
Anregungen und Hinweise zum Vorhaben werden bis zwei Wochen
nach Ablauf der Auslegungsfrist (d. h. bis einschließlich 18. Februar 2010,
Poststempel) schriftlich oder persönlich zur Niederschrift bei den vor-
stehend genannten Auslegungsstellen entgegengenommen.

Wichtige Hinweise
Das Raumordnungsverfahren trifft noch keine detaillierten Festle-
gungen. Es hat deswegen keine unmittelbare Rechtswirkung gegen-
über dem einzelnen Bürger. Hierzu dient das nachfolgende Geneh-
migungsverfahren.
Die Öffentlichkeitsbeteiligung dient sowohl der frühzeitigen Informa-
tion der Bürger über das Vorhaben als auch der Information und Mei-
nungsbildung der verfahrensführenden Behörde.
Die fachlich relevanten Hinweise und Anregungen aus den Stel-
lungnahmen werden im Verfahren berücksichtigt. Eine Erörterung
mit der Öffentlichkeit bzw. eine Beantwortung ihrer Schreiben erfolgt
nicht.
Die Öffentlichkeit wird nach Abschluss des Verfahrens über das Ergeb-
nis informiert.

Gemeinsame Landesplanungsabteilung
der Länder Berlin und Brandenburg
Referat GL 6
Gulbener Straße 24
03046 Cottbus
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